
 
  
  

 

 

Vollzug der Wassergesetze; 

Amtlicher Entwurf der Verordnung über ein Wasserschutzgebiet in den Gemeinden Spiegelau und 

Frauenau für öffentliche Wasserversorgung der Ortschaft Flanitzhütte; 

Anhörungsverfahren gemäß Art. 73 Abs. 3 BayWG; 

Öffentliche Auslegung des Verordnungsentwurfs; 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau beabsichtigt den Erlass der nachfolgenden Wasserschutzgebiets-

verordnung: 

Verordnung des Landratsamtes Freyung-Grafenau über ein Wasserschutzgebiet 

in den Gemeinden Spiegelau und Frauenau 

in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen  

für die Wasserversorgung der Ortschaft Flanitzhütte 

vom: XXX 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl I 2009, S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 12 G zu Sofortmaßnah-

men für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im 

Stromsektor vom 20.7.2022 (BGBl. I S. 1237) und § 51 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 WHG i. V. m. § 52 

Absätze 1, 4 und 5 WHG i. V. m. Art. 31 Abs. 2 und Art. 32, Art. 63 Absatz 1 Sätze 1 und 2, Abs. 4 und Art. 

73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, BayRS 753-1-U), das 

zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, folgende 

 

V e r o r d n u n g 

 

§ 1 Allgemeines, Schutzzweck und begünstigte Person 

(1) Zur Sicherstellung und zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der Ortschaft Flanitzhütte 

der Gemeinde Spiegelau wird in den Gemarkungen Klingenbrunn, Gemeinde Spiegelau und Frau-

enau, Gemeinde Frauenau das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für 

dieses Gebiet werden Anordnungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 

(2) Die vom Landratsamt Freyung-Grafenau in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde erlassene Ver-

ordnung (staatliche Verordnung) ergeht zugunsten und im Interesse der Gemeinde Spiegelau als 

Begünstigte nach § 51 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. Art. 32 BayWG. 



 
  
  

 

 

Dieser obliegt die Ausgleichspflicht und in besonders gelagerten Fällen evtl. Entschädigungspflicht 

nach § 8 dieser Verordnung.  

 

§ 2 Schutzgebiete 

(1) Das Schutzgebiet für die Quellen Flanitzhütte der Wassergewinnungsanlage Frauenauer Wald der 

Wasserversorgungsanlage Gemeinde Spiegelau-Flanitzhütte besteht aus  

 

 1 Fassungsbereich (Zone I), 

 

 1 engeren Schutzzone (Zone II) und 

 

 1 weiteren Schutzzone (Zone III). 

 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 

1b) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maß-

stab 1: 10.000, gefertigt vom Sachverständigenbüro für Grundwasser Anders & Raum, 84149 Ve-

lden, maßgebend, der beim Landratsamt Freyung-Grafenau, Grafenauer Str.  44, 94078 Freyung, 

bei der Gemeinde Spiegelau, Konrad-Wilsdorf-Str. 5, 94518 Spiegelau und der Gemeinde Frau-

enau, Rathausplatz 4, 94258 Frauenau niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden 

eingesehen werden. 

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung. 

 

Die genaue Grenze der Schutzzonen verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücks-

grenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren 

Kante der gekennzeichneten Linie. 

 

(3) Veränderungen der Grenzen oder Bezeichnungen der in den Schutzgebieten gelegenen Grundstü-

cke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

 (4) Der Fassungsbereich ist mindestens durch eine allseitig geschlossene Abgrenzung bzw. bei Bedarf 

durch eine geschlossene Umzäunung, die anderen Schutzzonen sind, soweit erforderlich, in der 

Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 

 

  



§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten  

(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidungen gem. § 52 Abs. 1 Satz 1 WHG, 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1 

Aufschlüsse oder Veränderungen der Erd-
oberfläche, auch wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, vorzunehmen oder zu er-
weitern (insbesondere linienhaft durchhal-
tende Geländeeinschnitte, Fischteiche, Kies-, 
Sand- und Tongruben, Steinbrüche, geneh-
migungsfreie Abgrabungen gem. Art. 6 Abs. 2 
BayAbgrG 

nur zulässig wie in Zone II sowie im unmittelbaren Zusammen-
hang mit den nach Nrn. 2 bis 5 zulässigen Maßnahmen 

nur Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen 
land- und forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllen von Baugruben und Lei-
tungsgräben, Hinterfüllungen 

nur zulässig im Zuge von Baumaßnahmen  

mit dem ursprünglichen Erdaushub oder natürlichem unbedenk-
lichem Bodenmaterial unter Beachtung der bodenschutzrechtli-
chen Vorschriften und Regelwerke  

verboten 

1.3 Geländeauffüllungen und Verfüllen von Erd-
aufschlüssen 

verboten, auch für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 BayBO 

1.4 
Leitungen zu verlegen oder zu erneuern 
(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

nur zulässig für 

- unterirdische Leitungen ohne Verwendung wassergefährden-
der Stoffe, zur unmittelbaren Versorgung im Schutzgebiet be-
findlicher Anwesen und Einrichtungen, 

- Freileitungen mit Mastfundamenten bis 3 m Tiefe ohne Boden-
verbesserungsmaßnahmen 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.6 Untertage-Bergbau, Tunnelbauten entfällt 

2. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

2.1 

Errichten oder Erweitern von Rohrleitungs-
anlagen zum Befördern wassergefährdender 
Stoffe im Sinne des § 65 UVPG i. V. m. Nrn. 
19.3 bis 19.6 der Anlage 1 zum UVPG sowie  
§ 2 Abs. 2 RohrFLtgV, außerdem von Rohrlei-
tungsanlagen, die nicht der AwSV unterlie-
gen, bei denen jedoch zumindest Anlagen-
teile wassergefährdende Stoffe enthalten 
können 

verboten 

2.2 

Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu errichten 
(ohne Nrn. 2.4 bis 2.6) 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 2.3 

für neue Anlagen nur zulässig entsprechend Anlage 2, Ziffer 2a) 
für Anlagen, wie sie im Rahmen von Haushalt und Landwirt-
schaft (max. 1 Jahresbedarf) üblich sind, nach Anzeige beim 
Landratsamt Freyung-Grafenau 

verboten 

2.3 
Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu betreiben 

für alle bestehenden Anlagen: Betreiben nur zulässig bei Anzeige innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung sowie unter Einhaltung der Pflichten und Fristen in Anlage 2, Ziffer 2a); durch diese Verordnung neu begründete Pflichten 
und Fristen sind erstmalig innerhalb von 2 Jahren nach deren Inkrafttreten zu erfüllen 

2.4 
Biogasanlagen zu errichten oder zu erwei-
tern 

verboten 

2.5 
Windkraftanlagen zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

2.6 
Anlagen zur Erdwärmenutzung zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

2.7 
Abfüllen und Lagern wassergefährdender 
Stoffe außerhalb von Anlagen nach § 62 
WHG 

nur zulässig für 

- das Abfüllen (z. B. Betanken) über technischen Schutzvorkeh-
rungen mit Eignungsnachweis 

- das kurzfristige (wenige Tage) Lagern von Stoffen bis Wasser-
gefährdungsklasse 2 in dafür geeigneten, dichten Transportbe-
hältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.8 

Sonstiger Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen außerhalb von Anlagen nach § 62 
WHG, soweit nicht nach Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 
6.2, 6.4 und 6.5 zulässig 

nur zulässig für 

- Verwenden über flüssigkeitsundurchlässigen, regelmäßig durch 
Augenschein auf Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit zu 
kontrollierenden, vor Witterungseinflüssen geschützten Be-
triebsflächen (wie z. B. in Werkstätten), unter Bereithalten ge-
eigneter Bindemittel 

- Mitführen und Verwenden der nötigen Betriebsstoffe für Fahr-
zeuge und Maschinen (auf die Pflicht zur Gefahrenminimie-
rung, z. B. Verwendung biologisch abbaubarer Kettenschmier-
öle, wird hingewiesen), 

- Kleinmengen im Rahmen des üblichen privaten Hausgebrauchs 

- Winterdienst auf gewidmeten Verkehrswegen 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

2.9 

Abfall im Sinne der Abfallgesetze auf Depo-
nien sowie bergbaulichen Abraum oder un-
verwertbare Lagerstättenanteile in Gruben, 
Brüchen und Tagebauen abzulagern (Die Be-
handlung und Lagerung von Abfällen 

fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 2.10) 

verboten 

2.10 
Genehmigungspflichtiger Umgang mit radio-
aktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes 
und der Strahlenschutzverordnung 

entfällt 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 

Abwasserbehandlungsanlagen für häusli-
ches, gewerbliches oder kommunales Ab-
wasser zu errichten oder zu erweitern, ein-
schließlich Kleinkläranlagen 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.2 

Mischwasserentlastungsbauwerke zu errich-
ten oder zu erweitern 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.3 Trockentoiletten 
nur zulässig für die Dauer des konkreten Anlasses (Baustelle, 
Veranstaltung) und mit dichtem, regelmäßig geleertem Behälter 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

3.4 

Ausbringen von Abwasser  

Hinweis: Befreiungsoptionen s. Anlage 2 Zif-
fer 3 

verboten 

3.5 

Anlagen zum gezielten Einleiten von gesam-
meltem Niederschlagswasser, einschließlich 
Regenklär- und Regenrückhaltebecken, zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bei ausreichender Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den bewachsenen Oberboden 

verboten 

3.6 

Anlagen zum gezielten Einleiten von gerei-
nigtem kommunalem, häuslichen oder ge-
werblichem Abwasser ins Grundwasser (Ver-
sickern) zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.7 

Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen 
zu errichten oder zu erweitern 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

nur zulässig für Freispiegel- oder Unterdruckleitungen zum Ab-
leiten des im Wasserschutzgebiet anfallenden Abwassers 
(kein Durchleiten von außerhalb des Wasserschutzgebietes ge-
sammeltem Abwasser), wenn der schadensfreie Zustand der 
Entwässerungsanlagen vor Inbetriebnahme durch Dichtheitsprü-
fung, bei Freispiegelanlagen zusätzlich durch eingehende Sicht-
prüfung, nach den Regeln der Technik nachgewiesen wird. 

verboten 

3.8 
Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwäs-
serungsanlagen einschließlich Kleinkläranla-
gen zu betreiben 

nur zulässig unter Nachweis der Prüfungen gem. Anlage 2 Ziffer 4 gegenüber dem Landratsamt Freyung-Grafenau 

3.9 
von Straßen oder Verkehrsflächen abfließen-
des Wasser punktuell zu versenken oder zu 
versickern 

 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 

4.1 

Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen 
(Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, land-
wirtschaftliche sowie gewerbliche Hofflä-
chen, die der Zufahrt, dem Umschlagen und 
der vorübergehenden Lagerung dienen kön-
nen) zu errichten oder zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche Minderung (< 10 %) der Schutz-
funktion der Grundwasserüberdeckung, für 

o Gemeindeverbindungsstraßen, Kreis-, Staats-, Bundesstra-
ßen, wenn die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) in der jeweils gel-
tenden Fassung beachtet werden 

o sonstige Flächen unter Berücksichtigung von Nr. 3.5 

o sonstige Wege wie in Zone II 

- verboten für Bundesautobahnen 

nur zulässig 

für öffentliche Rad-, Feld- und Waldwege, beschränkt-öffent-
liche Wege, Eigentümer und Privatwege, ohne Geländeein-
schnitte (außer Oberbodenabtrag von max. 30 cm) und bei 
breitflächigem Versickern des ungesammelt abfließenden 
Niederschlagswassers 

 

 

4.2 
Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu er-
weitern 

entfällt 

4.3 

Potentiell wassergefährdende Materialien 
(z.B. Bauschutt, Recycling-Baustoffe, Schla-
cke, Gleisschotter, Bodenmaterial, welches 
durch Altlasten, Altlastverdachtsflächen oder 
schädliche Bodenveränderungen beeinflusst 
sein können) insbesondere zum Straßen-, 
Wege-, oder Wasserbau zu verwenden 

verboten 

4.4 
Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu er-
richten oder zu erweitern 

nur zulässig für Baustelleneinrichtungen und die unvermeidbare 
Lagerung der für die Baumaßnahme benötigten Baustoffe, wo-
bei auswaschbare oder auslaugbare Materialien witterungsge-
schützt zu lagern sind (auf die Nrn. 2.2 und 2.7 wird hingewie-
sen) 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

4.5 
Bade- oder Zeltplätze einzurichten oder zu 
erweitern; Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung über eine dichte Sammel-
entwässerung unter Beachtung von Nr. 3.8 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche Minderung (< 10 %) der Schutz-
funktion der Grundwasserüberdeckung und mit Abwasserent-
sorgung über eine dichte Sammelentwässerung gemäß Nr. 3.8 
sowie mit jederzeit ausreichender Anzahl befestigter, ord-
nungsgemäß entwässerter Parkplätze unter Beachtung von Nr. 
5.1 

- verboten für Tontaubenschießanlagen und Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 
Sport- und sonstige Veranstaltungen durch-
zuführen 

- nur zulässig für Veranstaltungen ohne Notwendigkeit sani-
tärer Anlagen 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu erweitern entfällt 

4.9 
Flugplätze einschl. Sicherheitsflächen, Notab-
wurfplätze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten oder zu erweitern 

entfällt 

4.10 Militärische Übungen durchzuführen verboten, nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig  verboten 

4.11 
Kleingartenanlagen zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.12 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht der land- oder 
forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Pro-
duktion dienen (z.B. Verkehrswege, für die 
Allgemeinheit bestimmte Flächen) 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern  nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung mit 
den nach Nrn. 6.1 bis 6.3 zulässigen Stoffen 

nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung mit 
Mineraldünger 

4.14 
Beregnung von öffentlichen Grünanlagen, 
Rasensport- und Golfplätzen 

entfällt 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 
bauliche Anlagen und zugehörige Kfz-Stell-
plätze (ohne Nr. 4.1) zu errichten oder zu er-
weitern 

nur zulässig bis 3,0 m Eingriffstiefe (auch zur Baugrunderkun-
dung), wenn anfallendes häusliches oder gewerbliches Abwas-
ser in eine dichte Sammelentwässerung eingeleitet (unter Be-
achtung von Nrn. 3.5, 3.7 und 3.8)  

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete  verboten 

5.3 Stallungen zu errichten nicht relevant, da vollständig bewaldet verboten 

5.4 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jau-
che, Gülle, Silagesickersaft (JGS-Anlagen) zu 
errichten oder zu erweitern1 

nicht relevant, da vollständig bewaldet verboten 

5.5 
ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung o-
der zur Gärsubstratlagerung zu errichten o-
der zu erweitern1 

nicht relevant, da vollständig bewaldet verboten 

                                                           
1 Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), 
sowie auf die entsprechenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die 
nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten. 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

5.6 
Gewässerbauliche Veränderungen vorzuneh-
men, welche Grundwasserströmung und -be-
schaffenheit beeinflussen können 

entfällt 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 
Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Fest-
mistkompost und Gärresten 

wie Nr. 6.2 verboten 

6.2 
Düngen mit sonstigen organischen und mine-
ralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln und Rechtsvorschriften, einschließlich einer betriebsgrößenun-
abhängigen Aufzeichnung von Düngebedarfsermittlung und Nährstoffbilanz gemäß Düngeverordnung 

6.3 

Ausbringen oder Lagern von 

- Stoffen nach Abfallverzeichnis-Verordnung 
(insbesondere Schlämme jeglicher Art), 

- klärschlammhaltigen Düngemitteln, 

- Düngemitteln bzw. Gärresten bzw. Kom-
post mit Anteilen von behandelten oder un-
behandelten Bioabfällen oder tierischen 
Nebenprodukten 

verboten, 

 

ausgenommen Kompost 

- mit RAL-Prüfzeugnis „geeignet für WSZ III“ 

- aus der Eigenkompostierung in Hausgärten 

verboten 

6.4 
Lagern von Festmist, Sekundärrohstoffdün-
ger oder Mineraldünger auf unbefestigten 
Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger; Mineraldünger und Schwarzkalk 

(auf die Pflicht zur dichten Abdeckung gegen Niederschlag wird 
hingewiesen) 

verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter oder Gärsubstrat au-
ßerhalb ortsfester Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie Ballensilage 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

6.6 
ganzjährige Bodendeckung durch Zwischen- 
oder Hauptfrucht nicht relevant, da vollständig bewaldet nicht relevant, da vollständig bewaldet 

6.7 

Beweidung jeglicher Art, Freilandtierhaltung 
(auch in Zusammenhang mit ortsveränderli-
chen Geflügelställen), Koppel- und Pferch-
tierhaltung 

nur zulässig auf Grünland ohne flächige Verletzung der Gras-
narbe (siehe Anlage 2, Ziffer 6) oder für bestehende Nutzungen, 
die unmittelbar an bereits vorhanden Stallungen gebunden sind 

verboten 

6.8 
Wildfutterplätze und Wildgatter zu errichten; 
Wildkirrungen, Aufbrechen und Vergraben 
von Wild/Wildresten 

--- verboten 

6.9 
Anwendung chemischer Pflanzenschutzmit-
tel aus Luftfahrzeugen oder zur Boden-
entseuchung 

verboten 

6.10 
Bewässerung landwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzter Freilandflächen 

nicht relevant, da vollständig bewaldet verboten 

6.11 
landwirtschaftliche Dräne und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen oder zu ändern o-
der zu erneuern 

verboten, 

ausgenommen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen an be-
reits bestehenden Einrichtungen, mit schonenden Verfahren 4 
Wochen nach Anzeige beim Landratsamt Freyung-Grafenau 

                                                                                                                            
verboten, 

ausgenommen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen an 
bereits bestehenden Einrichtungen, mit schonenden Verfah-
ren nach Genehmigung durch das Landratsamt Freyung-Gra-
fenau 

6.12 
besondere Nutzungen im Sinne von Anlage 
2, Ziff. 7 neu anzulegen oder zu erweitern  

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

6.13 Forstarbeiten -- 

zulässig im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
und guten fachlichen Praxis unter folgenden Voraussetzun-
gen: 

- bei Einsatz von Harvestern, Forwardern, Kettenfahrzeu-
gen oder Seilkrananlagen vorherige Information des WVU 
erforderlich, 

- bei Anlage von Rückewegen/-gassen und/oder Holzlager-
plätzen mit notwendigen Erdarbeiten vorherige Zustim-
mung des Landratsamtes erforderlich 

6.14 

Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme (siehe Anlage 2,  

Ziff. 8) 

zulässig bei Kalamitäten, ansonsten 

- zulässig bis 3.000 m² bei unmittelbarer Wiederaufforstung 
und Erhalt der Schutzfunktion der Deckschichten bzw. Boden-
auflage 

- mit Anzeige zulässig bei Flächen größer 3.000 m², wenn dies 
vorab beim Landratsamt angezeigt wurde und seit der An-
zeige ein Monat vergangen ist, ohne dass die Maßnahme un-
tersagt wurde bzw. wenn das Landratsamt der Maßnahme 
ggf. unter Bedingungen und Auflagen zugestimmt hat und un-
ter jeweils folgenden Voraussetzungen: 
o unmittelbare Wiederaufforstung 
o Erhalt der Schutzfunktion der Deckschichten bzw. Bo-

denauflage 

zulässig bei Kalamitäten, ansonsten 

- zulässig für Flächen bis 1.000 m² bei unmittelbarer Wie-
deraufforstung und Erhalt der Schutzfunktion der Deck-
schichten bzw. Bodenauflage 

- zulässig für Flächen bis 3.000 m², wenn dies vorab beim 
Landratsamt angezeigt wurde und seit der Anzeige ein 
Monat vergangen ist, ohne dass die Maßnahme untersagt 
wurde bzw. wenn das Landratsamt der Maßnahme ggf. 
unter Bedingungen und Auflagen zugestimmt hat und un-
ter jeweils folgenden Voraussetzungen: 

o unmittelbare Wiederaufforstung 
o Erhalt der Schutzfunktion der Deckschichten bzw. 

Bodenauflage. 

6.15 Rodung verboten 

6.16 
Lagerung von Hackschnitzeln außerhalb von 
Gebäuden 

nur zulässig für unbehandeltes Material und bei ständiger Abde-
ckung gegen Niederschläge 

verboten 



 
  
  

  

 

 
 

 in der weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

6.17 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

6.18 Befahren abseits von Wegen und Straßen 
nur zulässig im Rahmen der ordnungsgemäßen forst- und landwirtschaftlichen Nutzung 

6.19 Umbruch von Dauergrünland 
verboten 

 

 



 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen 

verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –

ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verord-

nung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 

5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des Trägers der öf-

fentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Be-

auftragten. 

 

§ 4 Befreiungen 

(1) Das Landratsamt Freyung-Grafenau kann unter den Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 WHG von den Verboten und Beschränkungen des § 3 eine Befreiung erteilen. Das Landratsamt 

Freyung-Grafenau hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Be-

schränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefährdet wird, § 

52 Abs. 1 Satz 3 WHG. 

 

(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden werden 

und bedarf der Schriftform. 

 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Freyung-Grafenau vom Grundstückseigentümer ver-

langen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, ins-

besondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben 

die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord-

nung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 

fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Freyung-Grafenau zu dulden, sofern sie nicht schon nach 

anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 

 

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebiets 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 

dulden, dass die Fassungsbereiche mittels Umzäunung oder Stahlseil bzw. Absperrkette und die 

Grenzen der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht 

werden. 

 



 
  
  

 

 

 
 

§ 7 Kontrollmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha-

ben Probenahmen von im Schutzgebiet zur Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutz-

mitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Freyung-Grafenau und durch Personal des Wasserver-

sorgungsunternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden,- Vegetations- und Wasserproben und die hierzu not-

wendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Land-

ratsamtes Freyung-Grafenau und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur 

Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung 

von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung - EÜV) in der jeweils 

geltenden Fassung zu gestatten, die hierfür erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Er-

mittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 

§ 8 Entschädigung und Ausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Ei-

gentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder 

andere Maßnahmen vermeiden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus 

nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ein-

schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Be-

triebsanlagen 

- an bestehenden Betriebsstandorten oder 

- an neuen Betriebsstandorten, soweit keine anderen Möglichkeiten der räumlichen Betriebsent-

wicklung bestehen oder geschaffen werden können, 

zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Aus-

gleich nach § 99 WHG i. V. m. Art. 32 BayWG i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten, soweit nicht eine 

Entschädigungspflicht nach § 52 Abs. 4 WHG besteht. 

 

(3) Der Ausgleichs- und in besonderen Fällen Entschädigungsanspruch ist gegenüber der Gemeinde 

Spiegelau, Konrad-Wilsdorf-Str. 5, 94 518 Spiegelau schriftlich geltend zu machen. 

 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzig-

tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, 

 



 
  
  

 

 

 
 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme ver-

bundenen Inhalts- oder Nebenbestimmungen zu befolgen. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Freyung-

Grafenau in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 22.04.1991 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis 

Freyung-Grafenau Nr. 10 vom 10.05.1991) außer Kraft. 

 

Freyung, ……………. 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Höcherl 

Regierungsdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  

 

 

 
 

Anlage 1a: Grundstücksverzeichnis: 

Erklärung der unterschiedlichen Abkürzungen in den Grundstücksverzeichnissen: 

1 = Zone I = W I 

2 = Zone II = W II 

3 = Zone II = W III 

T = Teilfläche 

 

Grundstücksverzeichnis: 

Gemeinde Spiegelau – Gemarkung Klingenbrunn 

Zone Fl.Nr. 

1, 2 u. 3 271 T 

3 271/2 T 

3 271/14 T 

  

  

 

Gemeinde Frauenau – Frauenau 

Zone Fl.Nr. 

2 u. 3 954/4 T 

2 954/8 T 

2 954/15 

2 954/16  

2 954/17 T 

3 935/5 T 

3 936/2 

3 952 

3 954/14 

3 954/18 

3 954/24 T 

3 1642 

3 1643 

3 1644/2 

3 1644/3 

  

  

 

Anlage 1 b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet als Bestandteil der Verordnung: 

 



 
  
  

 

 

 
 

Anlage 2 

Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 

a) In der Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B) sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische Anlagen für 

aufschwimmende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum auf-

gestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 

sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender 

Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für aufschwim-

mende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit 

einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend den 

Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen ge-

mäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B), auch für 

bereits bestehende Anlagen.  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoffhö-

fen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung (z. 

B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

b) für in Zone III B nach Nr. 2.6 ggf. zulässige Erdwärmekollektoren sind mindestens die materiellen An-

forderungen analog § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. Es sind nur Wärmeträgermedien auf Propylengly-

kol-Basis nach aktueller LAWA-Positivliste zulässig. Das Rohrleitungssystem ist in PE100-RC oder PE-X 

auszuführen; zum Schutz vor etwaigen späteren Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumen-

tieren und bei der Wiederverfüllung (siehe Nr. 1.2) durch ein dehnungsfähiges Trassenwarnband 50 

cm oberhalb der Anlagenteile zu markieren. Der Verteilerschacht ist flüssigkeitsdicht und für Kontrol-

len begehbar auszuführen. Der Schacht und alle einsehbaren Anlagenteile sind regelmäßig durch 

Sichtprüfung auf Dichtheit zu kontrollieren. Die selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrich-

tung für den Leckagefall ist spätestens alle 30 Monate durch einen Fachbetrieb auf ihre Funktionsfä-

higkeit zu überprüfen. 

3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann regelmäßig auf Antrag im Rahmen einer Be-

freiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehandelten Abwassers mit Gülle/Jauche zugestimmt 

werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung gesichert 

ist.  



 
  
  

 

 

 
 

4. Betreiben von Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich 

Kleinkläranlagen (zu Nr. 3.8) 

Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 

 

Behandlungsanlagen/ 
Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III A/B Engere Schutzzone II 

Abwasserbehandlungsanlagen 
(einschl. Kleinkläranlagen), 
Mischwasserentlastungsbauwerke, 
Regenklär- und Rückhaltebecken 

Dichtheitsprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre* 

kommunale Abwasserleitungen 
und Schächte 

eingehende Sichtprüfung 
alle 5 Jahre, 

Dichtheitsprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre* 

private Abwasseranlagen: 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre 

Behandlungsanlagen für gewerbl. 
Abwasser, Abwasserleitungen 
und 
Schächte vor einer Behandlungsan-
lage 

Abwasserleitungen und Schächte 
für gewerbl. Abwasser 
nach einer Behandlungsanlage 

eingehende Sichtprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

Abwasserleitungen und Schächte 
für häusliches Abwasser 

eingehende Sichtprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ 
Gefährdungspotential vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 
durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung zusammen 
mit einem Vorschlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 

 

5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3 und Nr. 5.4) 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder Bausätze 

verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter Berücksichtigung was-

serrechtlicher Anforderungen vorliegen. 

JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom Gesamtvolu-

men nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. Planbefestigte (geschlos-



 
  
  

 

 

 
 

sene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Was-

sereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 mm) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf 

Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, 

die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des 

laufenden Betriebes reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine Re-

paratur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies kann 

durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewähr-

leistet werden. 

Die Dichtheit von Gülle- bzw. Jauchebehältern sowie der Fugenbereiche von Gülle- bzw. Jauchekanälen 

ist mittels Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu 

kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem 

ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die beson-

deren Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht auszuführen z. 

B. mit Fugenbänder oder -bleche. 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-Arbeitsblatt A 

792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen Fachbetrieb 

nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen einschließlich 

der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen 

nach AwSV prüfen zu lassen. 

Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 

BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreis-

verwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III A vorhandenen 

Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide un-

vermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Viehtränken 

etc.) überschritten wird. 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzun-

gen (zu Nr. 6.12): 

- Weinbau 

- Beerenanbau 



 
  
  

 

 

 
 

- Hopfenanbau 

- Tabakanbau 

- Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 

- Zierpflanzenanbau 

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

- Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist 

(z. B. Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen 

des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche. Eine 

Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere für Kulturen, die ohne chemischen 

Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

8. Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen 
kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende über-
nehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedin-
gungen (Klima) entstehen. 
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt 
Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durch-
führen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teilflächen 
zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe überschreiten.  
 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verste-
hen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur durch 
Kahlschlag möglich ist.  
 

 


